
Sitzung des Stadtrates Gau-Algesheim vom 17.12.2025 

TOP 7: Umsiedlung Bauhof der Stadt Gau-Algesheim parallel der Landesstraße 
415 zwischen Gau-Algesheim und Appenheim; 
Anpassung des seinerzeitigen Grundsatzbeschlusses über die 
Umsiedlung des Bau- und Wertstoffhofes 
[Vorlage 2025-435] 

 
Man hat ein Grundstück gekauft Richtung Appenheim, welches eigentlich ein Aussiedlerhof mit Vinothek, 

Hallen und Co werden sollte. Aufgrund betrieblicher anderer Orientierung ist diese Planung nun nicht 

mehr umzusetzen. Die Kreisverwaltung beabsichtigt auf Gau- Algesheimer oder Ingelheimer Gemarkung 

einen Recyclinghof zu errichten. Daher ist nach derzeitiger Planung kein weiterer Wertstoffhof notwendig. 

Die Entscheidung ist allerdings noch nicht getroffen, daher lautet der heutige Beschlussvorschlag, aktuell 

nur den Bauhof umzusiedeln.  

Innerhalb des Rates werden Bedenken geäußert. Das Verkehrskonzept überzeugt nicht. Man ist 

verwundert, dass die untere Naturschutzbehörde mit der Planung einverstanden ist. Ein Biotopverbund 

und Artenschutz befinden sich genau in diesem Gebiet.  

Man bittet um eine Machbarkeitsstudie zur verkehrlichen Anbindung. Die Stichstraße die dargestellt ist 

endet im Nichts. Es müsste eine große Kurve gebaut werden die auch LKW’s befahren können. 

Außerdem konnte man Nichts zur Entwässerung des Ganzen ausfindig machen. Die Machbarkeitsstudie 

erfüllt nicht den Beschluss von damals. 

Man ist sich einig, die Problematiken müssen in den weiteren Verfahren geprüft werden. Die Verfahren 

werden nun angestoßen, hinterher ist dann abzuwägen. 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Gau-Algesheim beschließt, die Umsiedlung des städtischen Bauhofes auf das 
seitens der Stadt Gau-Algesheim angekaufte Grundstück parallel der Landesstraße 415 zwischen Gau-
Algesheim und Appenheim. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen 

04 Nein-Stimmen 
01 Enthaltungen 
 
mehrheitlich angenommen 

 

 
 
 
 


